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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20 / 12 S 
Stadtbürgerschaft 13.08.19  
20. Wahlperiode  

Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE 

Einsetzung des städtischen Haushalts- und Finanzausschusses 

Die Stadtbürgerschaft möge beschließen: 

Die Stadtbürgerschaft setzt gemäß Artikel 105 Absatz 1 der Landesverfassung 
einen städtischen Haushalts- und Finanzausschuss ein. 

Der Ausschuss hat folgende Aufgaben: 

1. Die Stadtbürgerschaft überträgt dem städtischen Haushalts- und Finanz-
ausschuss gemäß Artikel 105 Absatz 3 der Landesverfassung die Aufgaben 
nach Artikel 101 Absatz 1 Nummern 3, 4, 6 und 7 der Landesverfassung. 

Geschäfte mit einem Gegenstandswert unterhalb 200 000 Euro werden als 
Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinne von Artikel 101 Absatz 1 
Nummern 6 und 7 der Landesverfassung angesehen. 

2. Der städtische Haushalts- und Finanzausschuss nimmt die Aufgabe der 
parlamentarischen Kontrolle der Eigenbetriebe und der sonstigen Sonder-
vermögen der Stadtgemeinde Bremen wahr. 

Die Stadtbürgerschaft überträgt dem städtischen Haushalts- und Finanz-
ausschuss die Aufgaben der Bürgerschaft nach §§ 17 Absatz 3 Satz 2, 18 
Absatz 3, 20 Absatz 1 und 6, 25 Absatz 1 sowie 36 Absatz 5 des Gesetzes 
für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadt-
gemeinden (BremSVG), soweit Eigenbetriebe und sonstige Sondervermö-
gen betroffen sind. 

Der städtische Haushalts- und Finanzausschuss nimmt die Aufgaben als 
Sondervermögensausschuss nach dem Ortsgesetz über die Errichtung ei-
nes Sondervermögens Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen 
(BremSVITOG) wahr. 

3. Der städtische Haushalts- und Finanzausschuss hat zudem die Aufgabe, 
das Personalmanagement und die Reform der Verwaltung des Landes par-
lamentarisch zu behandeln und zu kontrollieren. 

Der städtische Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, ständige 
oder nichtständige Unterausschüsse zu errichten und diesen durch Be-
schluss Aufgaben zu übertragen. Der städtische Haushalts- und Finanzaus-
schuss berichtet der Stadtbürgerschaft über die Errichtung und über die 
den Unterausschüssen übertragenen Aufgaben. Die Unterausschüsse be-
richten regelmäßig dem städtischen Haushalts- und Finanzausschuss über 
ihre Tätigkeit. 

4. Der städtische Haushalts- und Finanzausschuss wird zu Beginn der Legis-
laturperiode einmalig die bereits beschlossenen, aber noch nicht begonne-
nen Maßnahmen einer Prüfung unterziehen. 

Der städtische Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, bereits 
beschlossene Maßnahmen systematisch hinsichtlich ihrer Notwendigkeit, 
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Aktualität der Planung und Finanzierbarkeit zu überprüfen und gegebe-
nenfalls Beschlussänderungen herbeiführen. 

Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern und elf stellvertretenden Mitglie-
dern. 

Dr. Andreas Bovenschulte und Fraktion der SPD 

Björn Fecker, Dr. Maike Schaefer und Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

Kristina Vogt und Fraktion DIE LINKE 
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